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Das Weihnachtsgeld ist auch dann uv-beitragspflichtiges Entgelt,     
wenn im Zeitpunkt der Auszahlung noch eine langandauernde            
Arbeitsunfähigkeit besteht - Urteil des SG Dortmund vom              
12.01.1990 - S 21 U 130/86 - 
 
Das Weihnachtsgeld ist auch dann beitragspflichtiges Entgelt in      
der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn im Zeitpunkt der           
Auszahlung noch eine langandauernde Arbeitsunfähigkeit besteht       
(§ 725 Abs. 1 RVO; §§ 14, 7 SGB IV);                                 
hier: Rechtskräftiges Urteil des SG Dortmund vom 12.01.1990          
      - S 21 U 130/86 - (vgl. dazu auch HV-INFO 1987, S. 143)        
Das Sozialgericht Dortmund hat mit Urteil vom 12.01.1990             
- S 21 U 130/86 - entschieden, daß das Weihnachtsgeld auch dann      
beitragspflichtig in der gesetzlichen Unfallversicherung ist         
(§ 725 Abs. 1 RVO; §§ 14, 7 SGB IV), wenn im Zeitpunkt der           
Auszahlung dieses Weihnachtsgeldes beim Arbeitnehmer, für den        
dieses Weihnachtsgeld bestimmt ist, eine langandauernde              
Arbeitsunfähigkeit besteht.                                          
 

 

 


